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Öffnungszeiten im Rathaus Oederan
Montag Schließtag 
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 
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Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 

12.30 – 18.00 Uhr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Telefon 037292/27100

Im Monat Februar finden meine Bürger-
sprechstunden zu folgenden Terminen

Donnerstag, den 03. Februar 2022 und
Donnerstag, den 17. Februar 2022

in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, in mei-
nem Dienstzimmer (Zimmer 209) in der
Stadtverwaltung Oederan, Gerichtsstraße
18, statt.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der
Corona-Pandemie der Zutritt in unser Rat-
haus nur unter Einhaltung der 3G-Regel
gestattet ist. 

Über Ihre Beteiligung würde ich mich
freuen!

Ihr Bürgermeister 
Steffen Schneider ❑

Bürgersprechstunde des
Bürgermeisters im Monat

Februar 2022

Die Sprechstunde des Bürgerpolizisten,
Herrn Polizeihauptmeister Lindner, findet

am Donnerstag, dem 17. Februar 2021,
von 16:00 bis 18:00 Uhr 

in der Stadtverwaltung Oederan, Ge-
richtsstraße 18, Zimmer 106, 09569
Oederan statt.

Außerhalb dieser Sprechstunde erreichen
Sie den Bürgerpolizist unter der Tel.-Nr.:
037322/15282 oder über das Ordnungs-
amt der Stadtverwaltung Oederan unter
der Tel.-Nr.: 037292/27 202 oder 27 203.

❑

Bürgerpolizist in Oederan

Bitte beachten Sie, dass im Bereich
des  Bürgeramtes eine Vorsprache nur
nach vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich ist.
EMA                                          Tel. 27180
Gewerbeamt/Soziales/
Standesamt                               Tel. 27182
Soziales – Kitas und Schulen   Tel. 27222
                                                               ❑

Bürgeramt

Auch in im Monat Februar führt das DRK
Döbeln-Hainichen e. V. eine Impfaktion
durch, welche am 25. und 26. Februar
2022, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr in
unserem Bürgersaal, Markt 7, 09569
Oederan stattfindet.

Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfun-
gen (im Rahmen der Abstandszeiten und
Zulassungen) durchgeführt. In der Regel
stehen  Impfstoffe von Biontech/Pfizer,
Moderna und von Johnson & Johnson zur
Verfügung.

Wichtig: Eine Terminvereinbarung ist
nicht erforderlich. Die Impfaktion erfolgt
ohne vorherige Terminvergabe. 

Bitte bringen Sie Ihren  Impfausweis,
Ihren Personalausweis, Ihre Krankenver-
sicherungskarte und die aktuellen und 
bereits ausgefüllten Impfunterlagen (Auf-
klärungsmerkblatt sowie Anamnese und
Einwilligungserklärung für mRNA- oder
Vektor-Impfstoff) mit. 
Die aktuellen Impfunterlagen finden sie
unter: www.coronavirus.sachsen.de, oder
unter www.rki.de oder unter www.oede-
ran.de (unter Bürgerservice/Aktuelles)
zum Download. 

Bitte beachten Sie die Besonderheiten
beim Impfen von Minderjährigen.

Die nächste Impfaktion des DRK in Oede-
ran wird voraussichtlich am 16. und 
17. März 2022 in Oederan stattfinden.
Nähre Informationen dazu entnehmen Sie
bitte der Märzausgabe des Oederaner An-
zeigers. ❑

Sonderimpfaktion in 
Oederan durch das mobile 

Impfteam DRK 
Kreisverband Döbeln-

Hainichen e.V.

Sehr geehrte Eltern der Klassenstufe 4 der
Grundschule,

am 11. Februar 2022 erhält Ihr Kind die
Bildungsempfehlung für die weiterfüh-
rende Schule, an der die Anmeldung dann
bis zum 04. März 2022 vorliegen muss.

Die Anmeldung an unserer Schule ist der-
zeit zu folgenden Zeiten geplant:

Freitag, 11. Februar 2022
10.00 – 12.30 Uhr
Montag, 28. Februar 2022
08.00 – 13.00 Uhr
Dienstag, 01. März 2022
08.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 02. März 2022
08.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag, 03. März 2022
08.00 – 13.00 Uhr
Freitag, 04. März 2022
08.00 – 10.00 Uhr

Bei der Anmeldung legen Sie bitte vor:
• den durch die Schule ausgereichten

Aufnahmeantrag für die Oberschule
(Unterschrieben von beiden Sorgebe-
rechtigten oder mit einer Vollmacht des
anderen Sorgeberechtigten für die An-
meldung des Kindes)

• Sorgerechtsbescheinigung bei nicht
verheirateten Eltern bzw. aktuelle Ne-
gativbescheinigung des Sorgerechts
(erhältlich beim Landratsamt)

• das Original der Bildungsempfehlung
• eine Kopie des Halbjahreszeugnisses

der Klasse 4
• eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres

Kindes (Die Kopie können wir auch in
der Schule erstellen.)

• ggf. Bescheid über die Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs, förderpädagogisches Gutachten,
letzten Entwicklungsbericht oder För-
derplan.

Bitte schauen Sie vorher auf unserer
Homepage unter www.oberschule-oede-
ran.de, ob es Änderungen bezüglich der
Anmeldemöglichkeiten nach der dann
gültigen Coronaverordnung gibt.

Wir freuen uns auf eine angenehme Zu-
sammenarbeit!

F. Hunger
Schulleiter ❑

Information der 
Oberschule Oederan



3

02/2022 • Amtlicher Teil Oederaner Anzeiger • Stadt Oederan

Beschluss-Nr.: 043/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021, auf die
Aufstellung eines Gesamtabschlusses für
das Haushaltsjahr 2022 zu verzichten.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 044/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 die bei-
liegende Haushaltssatzung und den bei-
liegenden Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 045/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021, die in der
Anlage aufgeführten Spenden im Haushalt
der Stadt Oederan unter den angegebe-
nen Produkten anzunehmen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 046/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Ver-
gabe eines Tastmodells in Bronze für das
Dorfmuseum Gahlenz an den Bieter Nr. 1,
Firma Bronzebildgiesserei Noack, Leipzig,
mit einer geprüften Bruttosumme in Höhe
von 24.591,35 € zu vergeben.

Gleichzeitig wird eine überplanmäßige
Auszahlung im Produktkonto 252120.
783200 und eine überplanmäßige Einzah-
lung im Produktkonto 252120.681190 in
Höhe von jeweils 35.000,00 € beschlos-
sen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 047/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung des Verbindungsweges
„Zum Eselsweg II“ von der K 7706 Augu-
stusburger Straße bis zum Eselsweg als
Ortsstraße in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              1

Beschluss-Nr.: 048/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung des „Falkenauer
Weges“ (FlSt. 479 Gemarkung Schöner-
stadt) von der Kreisstraße 7703 bis zur
Gemarkungsgrenze Falkenau
als öffentlicher Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 049/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung des Weges „Zum Tri-
angulationspunkt Udohöhe“ (Teilfläche
des FlSt. 346 Gemarkung Schönerstadt)
vom Kleesteig zum Weg Udohöhe
als öffentlicher Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 050/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „B 173-
Memmendorf“ in Oederan und OT
Memmendorf von der B 173 bis zum Bir-
kenweg als öffentlichen Feld- und Wald-
weg in das Bestandsverzeichnis der Stadt
Oederan stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              1

Beschluss-Nr.: 051/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Erweite-
rung Zum Rehteich“ in Oederan OT
Wingendorf von der Straße Zum Rehteich
bis zur Straße Waldhäuser
als öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 052/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße “Zum Mem-
mendorfer Weg“ in Oederan OT Hartha
von der Straße S 203 Zur Räuberschänke
bis zur Straße Memmendorfer Weg als öf-
fentlichen Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 053/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße “Weg
Hartha-Wingendorf Schäferei“ in Oederan
OT Hartha und OT Wingendorf von der
Straße S 203 Zur Räuberschänke bis zur
Straße Zur Schäferei als öffentlichen Feld-
und Waldweg in das Bestandsverzeichnis
der Stadt Oederan stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschlüsse des Oederaner Stadtrates – öffentliche Sitzung am 16.12.2021



4

Stadt Oederan • Oederaner Anzeiger Amtlicher Teil • 02/2022
Beschluss-Nr.: 054/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum 
Fledermausteich“ in Oederan OT Mem-
mendorf von der Straße „Zum Bahnhaus“
bis zum Ende der Straße „Zum Fleder-
mausteich“ als öffentlichen Feld- und
Waldweg in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 055/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum Bu-
chenberg II“ in Oederan OT Memmendorf
von der Straße „Am Bahndamm“ zur
Kreisstraße K 7770 „Zum Erbgericht“ als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 056/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum
Schafstall“ in Oederan OT Memmendorf
von der Straße „Frankensteiner Weg“ zur
Kreisstraße K 7770 „Zum Erbgericht“ als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 057/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Richard-
Rentsch-Straße 65-69“ in Oederan OT
Görbersdorf von der Kreisstraße K 7753
Richard-Rentsch bis zum Ende der Straße
Richard-Rentsch-Straße 65-69 als Orts-
straße in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan stattzugeben

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 058/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan empfiehlt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Platten-
straße“ in Oederan OT Gahlenz von der
Staatsstraße S 207 bis Ende FlSt.
325/7/Beginn FlSt.330 Gemarkung Gah-
lenz als öffentlichen Feld- und Waldweg in
das Bestandsverzeichnis der Stadt Oede-
ran stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                1
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 059/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Erweite-
rung Siedlung“ in Oederan OT
Görbersdorf als Ortsstraße in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 060/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum Kirch-
weg“ in Oederan OT Memmendorf/
OTFrankenstein/OT Kirchbach von der
Straße „B 173“ bis zur Straße „Alte Dorf-
straße“ als öffentlichen Feld- und Wald-
weg in das Bestandsverzeichnis der Stadt
Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         19
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              1

Beschluss-Nr.: 061/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum Hart-
haer Weg“ in Oederan OT Memmendorf
von der Kreisstaße K 7770 „Zum Erbge-

richt“ bis zur Straße „Harthaer Weg“ als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan nicht
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 062/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Tietzweg“
in Oederan OT Frankenstein von der
Straße „Kirchbacher Straße“ bis zum Ende
der Straße „Tietzweg“
als öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 063/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Erzweg“ in
Oederan OT Wingendorf von der Straße
„Talstraße“ bis zur Straße „Waldstraße“ als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan nicht
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 064/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum Erz-
weg“ in Oederan OT Wingendorf von der
Straße „Erzweg“ bis zur Straße „Eigen-
heimstraße“ als öffentlichen Feld- und
Waldweg in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0
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Beschluss-Nr.: 065/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung teilweise in der Form
statt zugeben, dass der obere östliche
Arm der Straße „Weg FlSt. 405 Gemar-
kung Breitenau“ (zur Klarstellung: von
Kreisstraße bis alte Bahntrasse, siehe
Skizze) in Oederan OT Breitenau als öf-
fentlicher Feld- und Waldweg in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan
eingetragen wird.
Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Skizze: (rechts)

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 066/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Erweite-
rung Zur Kemnitz“ in Oederan OT
Wingendorf als öffentlichen Feld- und
Waldweg in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         21
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 067/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Erweite-
rung Zum Gierenteich“ in Oederan OT
Wingendorf als öffentlichen Feld- und
Waldweg in das Bestandsverzeichnis der
Stadt Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 068/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Weg
Zum Lindengut“ in Oederan OT Wingen-
dorf als öffentlichen Feld- und Waldweg in
das Bestandsverzeichnis der Stadt Oede-
ran nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 069/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Zum
Roßteich“ in Oederan OT Wingendorf als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 070/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021der bean-
tragten Eintragung der Straße „Galoppen-
bergweg“ in Oederan OT Wingendorf als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 071/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Pflau-
menallee“ in Oederan OT Wingendorf als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 072/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Zur
Pflaumenallee“ in Oederan OT Wingen-
dorf als öffentlichen Feld- und Waldweg in
das Bestandsverzeichnis der Stadt Oede-
ran nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 073/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße „Körner-
berg“ in Oederan OT Wingendorf als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 074/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der be-
antragten Eintragung der Straße “Bauern-
buschweg“ in Oederan OT Wingendorf als
öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.
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Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz
(GrStG) i. V. m. § 7 Abs. 3 Sächsisches
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
kann für solche Steuerschuldner, die für
das Kalenderjahr die gleiche Steuer
(Grundsteuer) wie im Vorjahr zu entrichten
haben, die Grundsteuer durch öffentliche
Bekanntmachung festgesetzt werden.

Diese öffentliche Bekanntmachung ge-
schieht hierdurch und gilt für die Grund-
steuer A und B.

1. Steuerfestsetzung
Die Grundsteuer-Hebesätze betragen:

a) für die land- und forstwirtschaftli-
chen Grundstücke
Grundsteuer A     300 v.H.     und

b) für die bebauten Grundstücke
Grundsteuer B     430 v.H..

Für diejenigen Steuerschuldner der
Grundsteuer, die für das Kalenderjahr
2022 die gleiche Grundsteuer wie für das
Kalenderjahr 2021 zu entrichten und inso-
weit bis zum heutigen Tage keinen anders
lautenden Bescheid erhalten haben, wird
die Grundsteuer hiermit durch öffentliche
Bekanntmachung gemäß 27 Abs. 3 GrStG
festgesetzt.

Diese Festsetzung erfolgt vorbehaltlich
einer Änderung des Hebesatzes nach § 25
Abs. 3 GrStG und der Erteilung anders
lautender schriftlicher Grundsteuerbe-
scheide für 2022.
Für die Steuerschuldner treten mit dem
Tage der öffentlichen Bekanntmachung
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie
wenn ihnen an diesem Tage ein schriftli-
cher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer
kann innerhalb eines Monats nach Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch eingelegt werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadtverwaltung Oederan (Steuer-
amt Zimmer 204), Gerichtsstr. 18, 09569
Oederan einzulegen.

Hinweis: Durch das Einlegen des Wider-
spruchs wird die Wirksamkeit des Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere
die Einziehung der Abgaben nicht aufge-
halten.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die
Grundsteuer für 2022 zu den bekannten
Fälligkeitsterminen am

     15. Februar,            15. Mai
     15. August und       15. November

mit den Beträgen, die sich aus dem letzten
schriftlichen Grundsteuerbescheid vor
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
ergeben, auf eines der im Grundsteuerbe-
scheid angegebenen Bankkonten der
Stadtkasse zu überweisen. Hat der Steu-
erschuldner von der Möglichkeit der Jah-
reszahlung (§ 28 Abs. 3 GrStG) Gebrauch
gemacht, so ist der Jahresbetrag am 
01. Juli fällig.
Bitte achten Sie unbedingt auf die Angabe
des Kassenzeichens. 

Bei denjenigen Steuerschuldnern, die für
die Grundsteuer eine Einzugsermächti-
gung erteilt haben, werden die Beträge zu
den jeweiligen Fälligkeitsterminen mit dem
von uns erteilten Mandat abgebucht.
Sollte sich Ihre Bankverbindung geändert
haben, ist diese Änderung der Stadtkasse
spätestens zwei Wochen vor Fälligkeit der
nächsten Grundsteuerrate mitzuteilen.

Oederan, den 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 075/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Zum We-
gefarther Weg“ in Oederan OT Wingendorf
als öffentlichen Feld- und Waldweg in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 076/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung des Weges „Zum 
Gewerbegebiet“ in Oederan und OT Mem-
mendorf als öffentlichen Feld- und Wald-
weg in das Bestandsverzeichnis der Stadt
Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21

Ja-Stimmen:                                         20
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 077/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Weg Sied-
lungsweg-Grundbach“ in Oederan OT
Gahlenz als öffentlichen Feld- und Wald-
weg in das Bestandsverzeichnis der Stadt
Oederan nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         19
Nein-Stimmen:                                        2
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 078/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straße „Sandweg“
von der Kreisstraße K 7753 bis zur Gör-
bersdorfer Straße in Oederan OT Görbers-
dorf als öffentlichen Feld- und Waldweg in
das Bestandsverzeichnis der Stadt Oede-
ran nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         18
Nein-Stimmen:                                        3

Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              0

Beschluss-Nr.: 079/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straßen Anlage 1 –
7 durch den Staatsbetrieb Sachsenforst
als öffentliche Feld- und Waldwege in das
Bestandsverzeichnis der Stadt Oederan
nicht stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         17
Nein-Stimmen:                                        1
Stimmenthaltungen:                                1
Befangene:                                              2

Beschluss-Nr.: 080/12/21
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt
in seiner Sitzung am 16.12.2021 der bean-
tragten Eintragung der Straßen Anlage 2 –
10 durch die Deutsche Bahn AG als öf-
fentliche Feld- und Waldwege in das Be-
standsverzeichnis der Stadt Oederan nicht
stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:                          
gesetzliche Anzahl des Stadtrates:       23
davon anwesend:                                 21
Ja-Stimmen:                                         19
Nein-Stimmen:                                        0
Stimmenthaltungen:                                0
Befangene:                                              2
                                                               ❑

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022
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❑
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „B 173 - Memmendorf“
(Teilstücke Flurstück 731, 732, 733, 734, 807, 854, 855, 856, 857,
858, 859/1, 869/1, 874, 881, 886, 887/1, 887/2, 888, 889, 890,
891, 892, 893, 894, 895, Gemarkung Oederan
und Teilstücke Flurstück 36/10, 143, 145/1, 145/2, 146, 147/1,
362, 363, 363/1, 363/2, 363/b, 363/c, 604, Gemarkung Mem-
mendorf)
Anfangspunkt:     B 173 Oederan
Endpunkt:            Birkenweg OT Memmendorf
Länge:                 1.190 m
in der Stadt Oederan und Ortsteil Memmendorf, Landkreis Mit-
telsachsen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Erweiterung Zum Rehteich“
(Teilstücke Flurstück 126/a, 132, 221/a, 221, 223/1 Gemarkung
Wingendorf)
Anfangspunkt:      Straße Zum Rehteich
Endpunkt:             Straße Waldhäuser
Länge:                  525 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Wingendorf, Landkreis Mittelsach-
sen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Ortsstraße „Erweiterung Siedlung“
(Teilstücke Flurstück 71/d, 72/2, 72/3, 400 Gemarkung Görbers-
dorf)
Anfangspunkt:       Straße Siedlung
Endpunkt:              Ende Erweiterung Siedlung (Ende FlSt. 71/d)
Länge:                   65 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Görbersdorf, Landkreis Mittelsach-
sen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Ortsstraße gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Plattenstraße“
(Teilstücke Flurstück 323, 325/7, 403/2, 406/8, 406/10, 406/11,
425/4, 429/1,
440/1 Gemarkung Gahlenz)
Anfangspunkt:         Staatsstraße S 207
Endpunkt:               Ende Plattenstraße (Ende FlSt. 325/7)
Länge:                     690 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Gahlenz

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Weg Hartha-Wingendorf Schä-
ferei“
(Teilstücke Flurstück 1 Gemarkung Hartha, 433, 436, 448, 486
Gemarkung Frankenstein, 339, 340, 341, 342/a, 349 Gemarkung
Winggendorf)
Anfangspunkt:      Staatsstraße S 203 Zur Räuberschänke
Endpunkt:             Straße Zur Schäferei
Länge:                  1.905 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Hartha, OT Frankenstein und OT
Wingendorf, Landkreis Mittelsachsen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Ortsstraße „Richard-Rentsch-Straße 65-69“
(Teilstücke Flurstück 1/e, 85/6, 85/7, 85/9, 85/10 Gemarkung
Görbersdorf)
Anfangspunkt:       Kreisstraße K 7753 Richard-Rentsch-Straße
Endpunkt:              Ende Richard-Rentsch-Straße 65-69 (Ende 
                             FlSt. 85/6)
Länge:                   160 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Görbersdorf, Landkreis Mittelsach-
sen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Ortsstraße gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Ortsstraße „Zum Eselsweg II“
(Teilstücke Flurstück 156/a, 156/b, 156/3, 207/11 der Gemar-
kung Breitenau)
Anfangspunkt:       Kreisstraße K 7706 Augustusburger Straße
Endpunkt:              Eselsweg
Länge:                    545 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Breitenau, Landkreis Mittelsach-
sen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Ortsstraße gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Zum Buchenberg II“
(Teilstücke Flurstück 147/1, 155/a, 156/a, 156/b, 156/e, 383/11
Gemarkung Memmendorf)
Anfangspunkt:        Straße Am Bahndamm
Endpunkt:               Kreisstraße K 7770 Zum Erbgericht
Länge:                    400 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Memmendorf, Landkreis Mittel-
sachsen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Zum Schafstall“
(Teilstücke Flurstück 79/3, 225/6, 266 Gemarkung Memmendorf)
Anfangspunkt:        Straße Frankensteiner Weg
Endpunkt:               Kreisstraße K 7770 Zum Erbgericht
Länge:                    350 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Memmendorf, Landkreis Mittel-
sachsen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Zum Memmendorfer Weg“
(Teilstücke Flurstück 2/5, 48/a, 54, 178 Gemarkung Hartha)
Anfangspunkt:       Staatsstraße S 203 Zur Räuberschänke
Endpunkt:              Memmendorfer Weg
Länge:                    810 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Hartha, Landkreis Mittelsachsen

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan
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über die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Gemein-
destraßen oder sonstige öffentliche Straßen im Sinne von § 53
Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S 93), das zuletzt durch Aktikel 1
des Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29)
geändert worden ist.

1. Straßenbeschreibung
Öffentlicher Feld- und Waldweg „Zum Viadukt“
(Teilstücke Flurstück 367/3, 367/6, 375/1, 375/2, 376/5, 378/6,
391/4, 391/5,
405/1, 405/3 Gemarkung Breitenau)
Anfangspunkt:       Kreisstraße K 7706 Falkenauer Straße
Endpunkt:              Ende Weg Zum Viadukt (Beginn FlSt. 379 
                              Gemarkung Breitenau)
Länge:                    360 m
in der Stadt Oederan Ortsteil Breitenau

2. Bescheid
2.1. Die unter Nummer 1 bezeichnete vorhandene Straße wird

als Öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet.
2.2. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Oederan
2.3. Der Bescheid tritt mit Wirkung zum 01.04.2022 in Kraft.

3. Einsichtnahme
Der Bescheid kann in

der Stadtverwaltung Oederan
Gerichtsstraße 18
09569 Oederan
Zimmer 206

während der Dienstzeiten eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach des-
sen Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Oede-
ran, Gerichtsstraße 18, 09569 Oederan schriftlich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Oederan, 17.01.2022

Schneider
Bürgermeister ❑

Öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Oederan

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Säch-
sisches Immobilien- und Baumanagement, Geschäftsbereich
Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM), bietet nachfol-
gende Landwirtschaftsflächen zur Pacht an:

Landkreis:                                 Mittelsachsen
Gemeinde:                                Gemeinde Oederan
Gemarkung(en):                       Memmendorf, Oederan
Grundstücksgröße (in ha):      9,2706

Objektbeschreibung:
Im Vertrag enthalten ist die einmalige Option des Pächters zur
Verlängerung der Vertragslaufzeit um 5 Jahre.
Das Verlängerungsersuchen des Pächters wird vom Verpächter
nur aus wichtigem Grund oder, wenn staatliche Interessen ent-
gegenstehen, abgelehnt. Bei der Ausübung der Verlängerungs-
option durch den Pächter erhöht sich der jährliche Pachtzins ab
dem Zeitpunkt der Verlängerung um 15 %.

Weitere Hinweise:
Für die Zuwegung zu den angebotenen Landwirtschaftsflächen
sowie das Flächenmaß übernimmt der Freistaat Sachsen keine
Gewähr. Ein evtl. Flächentausch (Pflugtausch) bedarf der Zu-
stimmung des Verpächters. Die Übergabe/Übernahme der Flä-
chen ist eigenständig mit dem bisherigen Pächter zu vereinbaren
und richtet sich sonst nach den Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Für die Abgabe des Angebotes ist das Formblatt
für Pacht zu verwenden (s. Information zur Gebotsabgabe).
Das Flurstück 605 der Gemarkung Memmendorf liegt teilweise
im Biotop „Bach und Wiesen Fledermausteich Memmendorf“.
Bei der Bewirtschaftung sind daher besondere Vorschriften zu
beachten, über die sich der potentielle Pächter zu informieren
hat.

Verpachtungszeitraum:           01.10.2022 – 31.12.2027

Es werden nur Gebote für das Gesamtlos berücksichtigt.

Neben einem Formblatt für Ihr Pachtgebot finden Sie Informa-
tionen des ZFM zum Verfahren bei Verpachtung von Landwirt-
schaftsflächen unter www.immobilien.sachsen.de.
Wir erwarten Ihr Angebot bis zum 31.05.2022 in einem ver-
schlossenen Umschlag an:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement, Geschäftsbereich Zentrales
Flächenmanagement Sachsen
Außenstelle Chemnitz
Bruckenstraße 12
09111 Chemnitz

Ausschreibung
Pacht von Landwirtschaftsflächen



15

02/2022 • Amtlicher Teil Oederaner Anzeiger • Stadt Oederan
Informationen Verfahren bei Verpachtungen von landwirt-
schaftlichen Flächen

Sämtliche Angaben in den Exposés und Katalogen des Staats-
betriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Ge-
schäftsbereich Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM)
sind unverbindlich. Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Ge-
wissen und nach dem bei jeweiligem Redaktionsschluss vorlie-
gendem Sachstand recherchiert. Alle Angaben unterliegen dem
Vorbehalt der Überprüfung sowie nachträglichen Änderung. Eine
Haftung des Freistaates Sachsen in Bezug auf die Angaben in
Exposés und Katalogen ist ausgeschlossen. Sämtliche Angaben
sind keine Zusicherungen oder Garantien im Rechtssinn der 
§§ 434 ff. Bürgerliches Gesetzbuch. Sie dienen ausschließlich der
Information und werden nicht Bestandteil der vertraglich verein-
barten Beschaffenheit.
Das ZFM fordert mit seinen Ausschreibungen die Interessenten
unverbindlich zur Abgabe eines bezifferten schriftlichen, zusatz-
und bedingungsfreien Pachtangebotes auf.

Es handelt sich dabei um kein förmliches Bieterverfahren. Inso-
fern behält sich das ZFM die Entscheidung vor:
• wann eine Fläche an welchen Bieter zu welchen Konditionen

verpachtet wird,
• gegebenenfalls auch nicht frist- und formgerechte Angebote

zu berücksichtigen

• jederzeit Nachverhandlungen mit den Bietern zu führen,
• Nachgebotsrunden unter den Bietern zu führen und
• bis zum Abschluss des Pachtvertrages die Ausschreibung zu-

rückzunehmen oder die Immobilie an einen anderen Bieter zu
verpachten.

Aus diesem Verfahren, insbesondere aus der Nichtberücksichti-
gung von Angeboten, können keine Ansprüche der Bieter abge-
leitet werden.
Die Besichtigung der Flächen kann von öffentlichen Straßen oder
Wegen erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein ungeneh-
migtes Betreten der Ausschreibungsobjekte nicht gestattet ist.
Die Verpachtung der Flächen erfolgt provisionsfrei direkt vom
Freistaat Sachsen, vertreten durch das ZFM. Für Verpachtungen,
die aufgrund einer Eigeninitiative eines Maklers geschehen, be-
steht kein Provisionsanspruch gegenüber dem ZFM. Die Heraus-
gabe und Versendung von Exposé und Katalogen stellt keinen
Maklerauftrag dar. Alle mit der Angebotsabgabe und dem Ver-
tragsabschluss verbundenen Kosten trägt – sofern nichts ande-
res im Pachtvertrag vereinbart wird – der Pächter.
Aufwendungen der Bieter werden nicht erstattet.
Das ZFM wird über die Bieter sowie deren Gebote ohne deren
ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich keine Auskünfte ertei-
len.
Mit der Abgabe eines Pachtpreisgebotes bestätigt der Bieter die
Kenntnis dieser allgemeinen Informationen.

�
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Werte Jubilare, 

es war in der Vergangenheit eine schöne Tradition, dass die Al-
tersjubiläen zur Gratulation im „Oederaner Anzeiger“ veröffent-
licht wurden. Leider ist dies aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht mehr „automatisch“ möglich und so wurden die Bekannt-
machungen im August 2018 eingestellt. 

Auf Wunsch der Oederaner Stadträte sollen die Altersjubiläen
weiterhin veröffentlicht werden. Da dies aber nach wie vor aus
gesetzlichen Gründen nicht einfach so möglich ist, benötigen wir
Ihre Unterstützung. Nur wenn Sie die Bekanntgabe Ihrer Alters-
jubiläen wünschen und dies schriftlich beantragen, ist es uns
möglich, die Geburtstage im Anzeiger wieder abzudrucken. Es
würde ab dem 80. Geburtstag jeder folgende 5. Geburtstag und
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag veröffentlicht. 
Sie finden nachfolgend ein Antragsformular, welches ausgefüllt
und unterschrieben an uns zurückgesandt werden müsste. Ihr

nächstes Jubiläum würde dann wieder im Anzeiger veröffentlicht.
Bitte beachten Sie, dass der Antrag zeitnah, mindestens 2 Mo-
nate vor dem Jubiläum, in der Stadtverwaltung vorliegen muss,
da der Redaktionsschluss für den jeweiligen Anzeiger bereits
immer schon ca. 2 Wochen vor dem Erscheinungsdatum dessen
liegt und unsererseits noch eine Prüfung im Einwohnermeldeamt
erfolgen muss bezüglich der Kollision mit eingetragenen Über-
mittlungssperren. Der Antrag gilt bis auf schriftlichen Widerruf.
Sollte allerdings im Einwohnermeldeamt eine Übermittlungs-
sperre für Altersjubiläen eingetragen sein, erfolgt keine Bekannt-
gabe des Jubiläums im „Oederaner Anzeiger“.
Sie können auch im Rathaus einen Antrag auf Veröffentlichung
von Altersjubiläen erhalten oder auf unserer Internetseite
www.oederan.de unter Stadt & Bürgerservice/Bürgerservice/Bür-
gerinformation des Einwohnermeldeamtes.

Ihre Stadtverwaltung Oederan ❑

Veröffentlichung von Altersjubiläen im „Oederaner Anzeiger“

In der zweiten Jahreshälfte werden die ersten Glasfaseran-
schlüsse in Betrieb gehen. 
Der technische Ausbau zur Herstellung der Glasfaser-Hausan-
schlüsse schreitet voran. Mit dem Einblasen der Glasfasern und
Anschluss an dem Glasfaserabschlusspunkt (Gf-AP) im Gebäude
sind die Voraussetzungen gegeben, die Dose für den Teilnehmer-
anschluss (Gf-TA)zu setzen. 
Das wird eine beauftragte Firma unseres Netzbetreibers „eins
energie in sachsen“ vornehmen.
Im Anzeiger 12/2021 Seite 10 und auf der Internetseite der Stadt
Oederan / Breitbandausbau / Hausanschluss ist dieser Vorgang
mit Erläuterung dargestellt.   

Das geförderte Glasfasernetz der Stadt Oederan wird von „eins
energie“ technisch betrieben. Der Netzbetreiber muss aber nicht
der einzige Anbieter von Diensten sein. Das mit öffentlichen Mit-
teln gebaute Glasfasernetz muss gemäß der Förderrichtlinie allen
Telekommunikationsunternehmen diskriminierungsfrei zur Verfü-
gung stehen.
Bei Rückfragen steht Ihnen auch im Stadtbauamt Herr Hofmei-
ster telefonisch unter 037292 27164 gern zur Verfügung. 

Unser Netzbetreiber „eins energie in sachsen“ ist, wie alle ande-
ren, berechtigt eine Vermarktung seiner Telekommunikations-
Dienstleistungen vorzunehmen, welche dann sicherlich nur über
das Glasfasernetz angeboten werden.    

In folgenden Abschnitt weist das Unternehmen darauf hin, wo
und wie eine Beratung zu einem eventuellen Vertragsabschluss
vorgenommen werden kann.  

Schnelles Internet für Zuhause. 
Im Internet zu surfen, geht mit Glasfaser schneller denn je. Um
nicht nur die technische Grundlage zu schaffen, sondern Kunden
auch ein günstiges Glasfaser-Angebot zur Verfügung zu stellen,
gibt es eins@home.
Das Produkt von eins bietet Kunden bis zu 1.000 Mbit/s und das
schon ab 9,99 Euro. Damit lassen sich große Datenmengen so
schnell übertragen wie nie zuvor. Serien und Filme streamen Sie
dann gestochen scharf und ohne Qualitätsschwankungen. 
Übrigens: Der Übergang von Ihrem bisherigen Anbieter zu eins
läuft für Sie völlig sorgenfrei. Wenn Sie einen Vertrag mit eins ge-
schlossen haben, übernehmen wir alle weiteren Aufgaben. Dazu
zählt auch die Kündigung Ihres alten Vertrages – unabhängig
davon, wie lange Ihr Vertrag noch läuft. Sie haben zu jeder Zeit
Zugriff aufs Internet – ohne Übergangszeiten. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf eins.de/oederan

Persönliche Beratung erwünscht.
Wenn der Wechsel ins Glasfaser-Netz Fragen aufwirft, ist ein per-
sönlicher Ansprechpartner meist die größte Hilfe. 
Aus diesem Grund werden in den kommenden Wochen die eins-
Außendienstmitarbeiter Maik Kühn, Bernhard Schindler, Andreas
Schubert, Martin Gliemann und Marcel Landgraf in Oederan un-
terwegs sein, um Beratungstermine anzubieten.
Interessierte können das Angebot direkt wahrnehmen und sich
zu den Möglichkeiten des neuen Glasfaser-Netzes informieren.
Worauf jeder achten sollte: Die Mitarbeiter stellen sich bei jedem
Besuch mit ihrem Firmenausweis vor.

Wer Interesse an einer Beratung hat, kann unter eins.de/termin
einen persönlichen Termin vereinbaren. 
Oder Sie wenden sich an die Fachberater von proicom direkt am
Altmarkt in Oederan.

Stadtverwaltung Oederan                       eins energie ❑

Breitbandausbau im Gemeindegebiet
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Veranstaltungen im Februar 2022

Kurse
Webkurs „Schalweben mit Gatterkamm“

Am 12. /13.02.2022 findet der Webkurs „Schalweben mit Gat-
terkamm“ mit der Handwebmeisterin Helga Hofmeister, WEB-
1301/20, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. 

Der Kurs beinhaltet:
• Materialauswahl und Gewebeplanung,
• Schären der Kette,
• Vorbereiten des Webgerätes,
• Praktische Arbeit am Webgerät.

Webkurs „Von der Bindungslehre zum fertigen Gwebe“
Am 26./27.02.2022 können Sie mit Helga Hofmeister jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr das Handweben vertiefen, WEB-0101/22.
• Bindungslehre,
• Aufbau und Funktion des Webstuhles,
• Einrichten eines Webstuhles,
• Selbständiges Weben am Handwebstuhl.

Die Webkursgebühr pro Wochenende beträgt für Erwachsene
100,00 €, für Ermäßigte 50,00 € zzgl. Materialkosten.
Um Voranmeldung wird gebeten!

Sonderausstellung 
Aus Weihnachtsausstellung wird Spielzeugausstellung 
“Holzbaukästen aus Blumenau“ bis 05.06.2022
Durch die erneute pandemiebedingte Schließung unseres Muse-
ums haben wir uns gemeinsam mit dem Aussteller entschlossen,
die Sonderausstellung umzurüsten und als Spielzeugausstellung
bis 05.06.2022 zu präsentieren. 

In einem Kurzfilm kann man nachvollziehen, wo und wie ein Holz-
baukasten hergestellt wird. 

Der Aussteller ist einer der vielen UrUr-Enkel von Carl Julius Reu-
ter, dem Gründer der Baukastenfabrik E. Reuter Blumenau vä-
terlicherseits und UrUr-Enkel von Louis Engel dem Gründer der
Baukastenfabrik Louis Engel Blumenau mütterlicherseits. 
Nach dem Tod seines Vaters ging eine umfangreiche Sammlung
von Baukästen, Unterlagen, Bildern und Preislisten in seinen Be-
sitz über, die er für Sonderausstellungen seit 2015 zusammen-
stellen konnte. 2016 gab es dafür eine Ehren-Urkunde für
herausragende Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet säch-
sischer Heimatforschung vom Staatsministerium für Kultur des
Freistaates Sachsen.
Seit 1995 ist die Firma Erzgebirgische Holzspielwaren Ebert
GmbH wieder mit der Baukasten- und Spielzeugherstellung in
Blumenau tätig, d.h. seit 162 Jahren werden Holzbaukästen in
Blumenau hergestellt. 

Lassen Sie sich von der Vielzahl der Baukästen begeistern! Si-
cher finden Sie selbst ein Exemplar aus Ihrer Kindheit wieder mit
dem Sie gespielt haben.
Wir laden unsere jungen Besucher zum Wettstreit ein: 
Wer baut den höchsten Bauklötzerturm mit Holzbausteinen? 
Eine Spielecke bietet dafür ausreichend Platz.

Unser Museumshop bietet Produkte der Fa. Ebert aus Blumenau
zum Kauf an.

Ferienveranstaltungen
Bei der Planung der Winterferien aufgemerkt:   

Am 15./16.02.2022 und 22./23.02.2022
kann man in der Handweberei „Weben an unterschiedlichen
Webgeräten“ und 
am 17.02.2022 und 24.02.2022
in der Druckwerkstatt werkeln.

Gebühr: Web- und Druckkurs: 
                   Erm. 5,00 €/Std., Erw. 10,00 €/Std. 
                  jeweils zzgl. der Materialkosten.

Die Ferienveranstaltungen liegen alle außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten des Museums, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr, des-
halb ist eine Voranmeldung dringend notwendig.  

Kontaktdaten: 
DIE WEBEREI | Museum Oederan, Markt 6, 09569 Oederan
Tel.-Nr.: 037292/27128, Email: museum@oederan.de ❑

DIE WEBEREI | Museum Oederan informiert!
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Gesundbleiben – Tipps für Ihre Gesundheit

Gesunde Ernährung von Lisa Hark & Darwin Deen
Was essen besonders langlebige Völker? Wie nimmt man effi-
zient ab? Lassen sich typische Altersleiden vermeiden? Kann
man sich mit bestimmten Nahrungsmitteln jung essen? Vieles,
was wir für gesunde Ernährung halten, kann uns sogar schaden. 

Was wir essen
Alles über unsere Nahrung. In diesem Buch finden Sie vieles Wis-
senswertes von der Herstellung unserer Nahrung, die Verarbei-
tung und die Zubereitung bis hin zu dem, was in unserem Körper
geschieht wenn wir essen.

Heilen mit Hausmitteln von Dr. med. Heike Kovács
Sanft und natürlich heilen, das Hausbuch für die ganze Familie.

Heiltees und Kräuter für die Gesundheit von Gerhard Leibold
Wildwachsende Heilkräuter gehören zu den ältesten Arzneimit-
teln der Menschheit.

Mit Ernährung Heilen von Prof. Dr. Andreas Michalsen
Neues Bewusstsein für die Ernährung. Die heilende und vorbeu-
gende Wirkung des Fastens.

Schmackhaft kochen für chronisch Kranke von Peter Mayr
Ihr therapeutisches Kochbuch für verschiedene Stoffwechselstö-
rungen.

Ist das gesund oder kann das weg? von Christine Gitter
Pille, Pulver, Powerfood – mehr Energie im Leben
Die erfahrene Apothekerin nimmt die bunte Welt der Nahrungs-
ergänzungsmittel unter die Lupe.

Das Steiner Prinzip von Inge & Matthias Steiner
Dein 12-Wochen-Plan, richtig essen und bewegen fürs Wohlfühl-
ICH. Ohne Diät und ohne hungern.

VEGAN FOR FIT von Attila Hildmann
Die 30 Tage Challenge – Diätsensation, Fitnessprogramm und
Jungbrunnen.

Winterferienprogramm – NUR MIT VORANMELDUNG!

16.02.22 von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr „Der Schatz des Captain
Kidd“ Lesung mit Schatzsuche.
22.02.22 von 9:00 bis 11:00 Uhr KINO Eintritt: 2 €

Passwörter und Hilfe für die ONLEIHE? 
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns
eine Mail.
Homepage unter: oederan.bbopac.de

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag & Freitag 9 bis 18 Uhr
Tel. 037292-27120, Mail bibliothek@oederan.de ❑

Aus Ihrer Stadtbibliothek
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„Du lebst wohl in einer anderen Welt?“
Diese Frage meiner Mutter, wenn ich als
kleiner Junge vor mich hin träumte, habe
ich noch immer im Ohr. Die Phantasie
brachte mich an Orte, die es zwischen
Schule und Elternhaus nicht gibt. Diese
Welt kann ich nach vielen Jahren noch
immer aufsuchen, um von da aus auf un-
sere Realität zu schauen. So kann ich sie
besser deuten, ertragen und gestalten.
„Wo lebst du denn?“ – Fragen wir jetzt,
denn es gibt so viele Möglichkeiten, ern-
sten und schwierigen Dingen etwas ent-
gegen zu setzen. Wir schätzen besonders
das Gestalten und die breite Palette der
handwerklichen Techniken. Es ist doch
wunderbar, mit eigenen Händen etwas zu
schaffen, und das Leben damit etwas rei-
cher zu machen!
In dem Sinne präsentieren wir hier die An-
gebote der VOLKSKUNSTSCHULE bis
April.
Rolf Büttner
Leiter der VOLKSKUNSTSCHULE Oede-
ran

Für Kinder gibt es viel zu entdecken: 

Ferienangebot
Marmorierte Keramik
Montag, 14.02.2022
09:30 bis 12:00 Uhr
Du klopfst verschieden farbigen Ton 
zusammen, so dass ein Marmoreffekt ent-
steht. Daraus werden einfache Gegen-
stände hergestellt, bei denen dieses
schöne Muster gut zur Geltung kommt.
Anmeldung bis 04.02.2022 
= 3 UE |Kinder/Jugendliche: 5,25 €, zzgl.
Materialkosten

PERSPEKTIVA Oederan:
Das Verrückte Fotostudio
unter Leitung von Katja Glänzel
Dienstag, 15.02.2022
9:30 bis 12:00 Uhr
So hast du noch nie fotografiert! Ihr expe-
rimentiert in unserem Fotostudio mit farbi-
gem Licht, Requisiten… mit eurer eigenen
Handykamera oder mit einem Fotoapparat
(Fotoapparate sind vorhanden).          
Anmeldung bis 08.02.2022 
= 3 UE | Kinder/Jugendliche: 5,25 €, keine
Materialkosten

Cartoons zeichnen
(für Kinder ab 12 Jahre)
unter Leitung von Uwe Krumbiegel
Montag, 14.02. 
bis Donnerstag, 17.02.2022
jeweils 09:30 – 14:00 Uhr
Das wird der große Spaß in den Ferien. Ihr
zeichnet eure lustigen Bildideen. Zusam-
men mit witzigen Texten bringt ihr alle zum
Lachen. Das beste Cartoon von jedem
wird als Postkarte gedruckt.

Anmeldung bis: 04.02.2022
= 20 UE, Kinder/Jugendliche: 40 €, zzgl.
Materialkosten

Nähen
unter Leitung von Sybille Glöß
Dienstag, 22.02
09:30 – 12:00 Uhr
Aus schönen Stoffen näht ihr wunderbare
Sachen: weiche Kissen, niedliche Ku-
scheltiere… oder ihr bringt euer eigenes
Nähprojekt mit. Wer sich traut, darf sich an
der Nähmaschine versuchen. 
Anmeldung bis: 15.02.2022
= 3 UE | Kinder/Jugendliche: 5,25 €, 
zzgl. Materialkosten: nach Verbrauch

Ferienangebot
Wir drucken unser Lieblingstier
unter Leitung von Lichtblau
Montag, 21.02.2022
9:30 bis 12:00 Uhr
Tiere sind beliebte Motive. Wer schöne
Tierbilder hat, bringt sie als Vorlage mit. Es
ist wirklich kinderleicht, einen einfachen
Druckstock herzustellen. Damit druckst du
dein Motiv in verschiedenen Farben, so oft
du willst und alle Tierfreunde freuen sich
darüber.
Anmeldung bis: 11.02.2022 
= 3 UE | Kinder/Jugendliche: 5,25 €, zzgl.
Materialkosten

Familiennachmittag – Eier filzen
Samstag, 26.03.2022
15.00 – 17.15 Uhr
Ein Ei sieht aus wie das andere? Nicht bei
uns! Ihr filzt große, kleine, bunte, getupfte,
gestreifte ... Ostereier aus Filzwolle. Die
sehen toll aus im Osternest oder am
Osterstrauch.
Anmeldung bis: 16.03.2022 
= 3 UE | Erwachsene: 10,50 €, Kinder/Ju-
gendliche: 5,25 €, zzgl. Materialkosten

Das Programm für Erwachsene:

NEU: Leuchtfiguren aus Draht biegen
und schweißen
Di. 22.02.2022
14:00 bis 19 Uhr
weiter am 1.3. / 8.3. / 15.3. / 22.3. / 29.3.
Die Techniken der Metallverarbeitung bie-
ten viele gestalterische Möglichkeiten.
Auch wenn man kein Kunstschmied
ist, lassen sich schöne Gegenstände ge-
stalten.
Ausgehend von der schönen Tradition der
Weihnachtsbeleuchtung wollen wir ge-
meinsam mit interessierten Jugendlichen
und Erwachsenen räumliche Objekte aus
Draht biegen und schweißen. Die Motive
nehmen Bezug auf das weihnachtliche
Erzgebirge und sollen mit Hilfe von LED
Bändern und Leuchtschnüren ihr romanti-
sches Licht verbreiten.

Dieses Werkstatt-Angebot der Volkskunst-
schule richtet sich an alle, die Interesse
am vielseitigen Handwerk der Metallverar-
beitung haben und hier eigene Fähigkeiten
entwickeln wollen. Interesse an guter Ge-
staltung ist ebenfalls erwünscht. Weitere
Vorbedingungen gibt es keine.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ko-
stenlos, denn wir möchten hier individuelle
Interessen und den Wunsch der Stadt
Oederan nach einer neuen, einzigartigen
Weihnachtsbeleuchtung verbinden.
Alle Teilnehmer erhalten eine fundierte
fachliche Anleitung und erwerben Grund-
kenntnisse der Metallverarbeitung und des
Schweißens. Dieses Wissen ist in vielen
Bereichen anwendbar. Ein Übungsstück
nimmt jeder Teilnehmer mit nach Hause
(und zahlt lediglich den Materialpreis). Im
Gegenzug setzten alle gemeinsam ein
größeres Objekt nach einem Entwurf der
Volkskunstschule  um, das zur Weih-
nachtszeit vor der Kirche in Oederan
leuchten soll.

Teilnehmerpreis: kostenlos, bei Mitwir-
kung am Gemeinschaftsprojekt für die
Stadt Oederan
Materialkosten für das Übungsstück, wel-
ches mitgenommen werden darf.

Aktzeichnen und -malerei 
unter Leitung von Volker Träger
Fr. 08.04.2022, 14.00 – 17.45 Uhr 
Sa. 09.04.2022, 9.30 – 14.30 Uhr
So. 10.04.2022, 9.30 – 12.00 Uhr
Das wichtigste Motiv der Malerei ist nach
wie vor die menschliche Gestalt. Unser
Workshop bietet Grundlagenwissen für
das Begreifen und Darstellen der mensch-
lichen Anatomie. 
Anmeldung bis: 01.04.2022
Teilnehmerpreis: 14 UE, Erwachsene: 
56 €, ermäßigt: 28 €
zzgl. Modellkosten: 42 €, männliche und
weibliche Modelle / Ermäßigung nicht
möglich

Gesichter schnitzen
unter Leitung von Robby Schubert
Freitag, 08.04. bis Sonntag, 10.04.2022
jeweils 09:30 – 16:00 Uhr
Kenntnisse über den natürlichen Werkstoff
Holz und den Umgang mit den unter-
schiedlichen Schnitzwerkzeugen werden
hier vertieft. Schwerpunkt: An vorbereite-
ten Übungsstücken oder eigenen Projek-
ten werden die richtigen Schnitte für die
Darstellung von Gesichtern gezeigt und
geübt.
Anmeldung bis: 01.04.2022
Teilnehmerpreis: 24 UE, Erwachsene: 
96 €, ermäßigt: 48 €
zzgl. Materialkosten: nach Verbrauch

Volkskunstschule Oederan
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Töpfern an der Scheibe
unter Leitung von Sabine Krause
Do 21.04. bis So 24.04.2022
9.30 bis 16:00 Uhr
Die Töpfermeisterin vermittelt die Hand-
griffe und Arbeitsschritte des Töpferns. Mit
etwas Übung gelingen kleinere Gefäße.
Anmeldung bis 11.04.2022
= 32 UE | Erwachsene: 128 €, keine Ermä-
ßigungen, zzgl. Materialkosten (Töpferton
nach Verbrauch 3,50€/kg inkl. Glasur und
Brennkosten) zzgl. Kosten für das Glasie-
ren: 4,00 € je UE / Glasiertermin nach Ab-
sprache

Druckwerkstatt – Mehrfarbiger Hoch-
druck
unter Leitung von Lichtblau
Do 21.04. bis So 24.04.2022
9.30 bis 16:00 Uhr
Digitale Bilder sind allgegenwärtig. In dem
Kontext bekommen analog geschaffene,
farbige Bilder einen ganz besonderen
Wert. Handwerk und persönlicher Aus-
druck lassen einzigartige Motive entste-
hen, fern digitaler Massenware. Lichtblau
führt durch den Prozess der Motivumset-
zung in die einzelnen Druckstöcke. Probe-
drucke und Korrekturen führen zum
autorisierten Druck oder sogar zu einer
kleinen Serie.
Anmeldung bis: 11.04.2022
Teilnehmerpreis: 32 UE, Erwachsene:
128 €, ermäßigt: 64 €
zzgl. Materialkosten: nach Verbrauch

Alle Veranstaltungen findet man auch auf
www.volkskunstschule.de. Hier steht auch
ein Anmeldeformular zur Verfügung. Die
Durchführung unterliegt den jeweils aktu-
ellen Bestimmungen der Coronaschutz-
verordnung. Angemeldete Teilnehmer
werden über eventuelle Terminänderungen
informiert.

Kunst sucht Bau

Wenn es um die Geschichte der DDR
geht, wird gelegentlich über Kunst am Bau
gesprochen. Staatliche Bauprojekte wur-
den per Gesetz mit einer künstlerischen
Gestaltung versehen. So entstanden Ma-
lereien, Bauplastiken oder Skulpturen im
öffentlichen Raum. Viele dieser Werke
waren von hoher Qualität, dekorativ oder
auch im Dienste der sozialistischen Agita-
tion. Immer seltener sind diese Zeugnisse
unserer Vergangenheit zu finden.

Seit den 1990er Jahren ist der Freiberger
Künstler Volker Träger Kursleiter der
VOLKSKUNSTSCHULE. Zahllose Kurse
und Projektgruppen hat er angeleitet und
dabei ein Stück seiner Begeisterung für
die Malerei und das plastische Gestalten
weitergegeben.
Volker Träger begann seine künstlerische
Laufbahn in der noch jungen DDR. Er stu-
dierte an der HfBK Dresden und realisierte
mehrere Kunst am Bau Projekte. In den
1970er Jahren erhielt er den Auftrag für
eine Wandgestaltung
im Foyer des VEB
Schuhfabrik „Panther“
in Ehrenfriedersdorf.
Die Gestaltung aus
rotem Ziegelton zeigt
eine Landschaft aus
abstrakten Komponen-
ten, die an Fluss, Berg
und Bodenschätze er-
innern, also gut in die
erzgebirgischen Umge-
bung passen, ohne
dabei nur plakativ zu
wirken.
1998 wurde das ma-
rode Gebäude abgeris-
sen und aufmerksame
Bauarbeiter retteten

das 4 x 6 m große Wandbild. Inzwischen
liegt das Werk, sauber auf Paletten ver-
packt, im Lager der Volkskunstschule
Oederan. 
Da auch dieses Lager (Stadtscheune an
der Freiberger Straße) weichen muss, be-
steht nun dringender Handlungsbedarf.
Unser Wunsch ist es, das Relief an einer
geeigneten Fassade, wenn möglich in
einem Innenraum oder auch außen, wie-
der zu errichten. Damit würden wir Volker
Träger und seiner dekorativen Kunst eine
große Ehre erweisen. Und wir hätten Kunst
am Bau, lange nach der DDR.

Aufruf

Sollten Sie eine Idee haben, wo man
dieses Relief wieder errichten könnte,
melden Sie sich bitte unter 
oederan@volkskunstschule.de oder di-
rekt im Büro der VOLKSKUNST-
SCHULE. ❑

ANZEIGEN
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Seit dem 09.11.2021 ist die „Erste Verordnung zur Änderung der
Bußgeldverordnung“ in Kraft. Die Veränderung betrifft nicht den
gesamten Bußgeldkatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Auch wenn vergleichsweise wenige Bußgelder von der Reform
betroffen sind, so handelt es sich doch um die häufigsten und
bekanntesten Verkehrsverstöße, welche zum Teil erheblich teurer
werden. 
Die BKatV-Novelle sieht abschreckende Geldbußen für das ver-
botswidrige Parken auf Gehwegen sowie das unerlaubte Halten
auf Schutz- und Grünstreifen und das Parken und Halten in zwei-
ter Reihe vor. Für das Gehwegparken werden Geldbußen von 55
Euro fällig bis hin zu 110 Euro, wenn dadurch Fußgänger mit Kin-
derwagen oder auch Rollstuhlfahrer nachweislich behindert wer-
den.
Darüber hinaus wurden für
das unberechtigte Parken auf
einem Schwerbehinderten-
Parkplatz Geldbußen von 55
Euro festgelegt, ebenfalls für
das unberechtigte Parken auf
einem Parkplatz für elektrisch
betriebene Fahrzeuge.
Für das rechtswidrige Parken
an engen oder unübersichtli-
chen Straßenstellen bzw. im Bereich einer scharfen Kurve ist eine
Geldbuße in Höhe von 35 Euro zu zahlen.
Auch für den am häufigsten vorkommenden allgemeinen Halt-
und Parkverstoß werden jetzt 20 Euro bzw. 25 Euro fällig.

Das Verwarngeld für einen fehlenden Parkschein oder eine nicht
eingelegte Parkscheibe hat sich ebenfalls verdoppelt und kostet
nun 20,00 Euro.
Das Zuparken einer Feuerwehrzufahrt wird, wenn Rettungsfahr-
zeuge behindert werden, mit 100 Euro und einem Punkt geahn-
det. Das rechtswidrige Parken vor einer Feuerwehrzufahrt wird
mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro bestraft. 

Dies sollte doch für alle Fahrzeugführer ein Anlass sein, sich an
die vorhandenen Ausschilderungen im Stadtgebiet von Oederan
und deren Ortsteilen zu halten, insbesondere die Freihaltung der
Feuerwehrzufahrten würde unseren Kameraden der Feuerwehren
während eines Einsatzes die Arbeit erleichtern. Unterstützen wür-
den Sie unsere Rollstuhlfahrer beim Einkauf in Oederan wenn die
Behindertenparkplätze vor den Geschäften stets frei wären. Un-
sere zahlreichen Eltern und Großeltern mit Kinderwagen würden
sich ebenfalls freuen, wenn sie die Gehwege ungehindert nutzen
könnten und nicht auf die Fahrbahn ausweichen müssten, da der
Gehweg durch Falschparker zu schmal für die Nutzung mit Kin-
derwagen wird.  

Gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer und Ver-
ständnis für die Anliegen anderer führt insgesamt zu einer Erhö-
hung der Verkehrssicherheit in unserem Ort und sollte als guter
Vorsatz mit in dieses neue Jahr genommen werden.

Ihr Ordnungsamt ❑

Neuer Bußgeldkatalog am 09.11.2021 in Kraft getreten
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A U S  D E N  O R T S T E I L E N
Die Planungen für das diesjährige Schul- und Heimatfest werden
weiter vorangetrieben. Die aktuelle Situation ist nicht einfach und
die sich ständig verändernde Rechtslage lässt keine zuverlässi-
gen Aussagen zur Umsetzbarkeit der Planungen zu. Aber wir
müssen und wollen dennoch davon ausgehen, dass wir im Som-
mer ALLE GEMEINSAM ohne einschränkende Regelungen feiern
können. 

Claudia Stowasser (Tel. 0162 9286504) hat sich bereit erklärt, das
Klassentreffen zu organisieren. Die Einladungen werden dem-
nächst versendet. Da es sicher auch für alle Gäste nicht einfach
ist, sich verbindlich für eine Veranstaltung im Juni 2022 anzumel-
den, versuchen wir eine Lösung zu finden, die ohne eine Voraus-
zahlung auskommt.

Der Umzug wird durch Lars Veit (Tel. 0172 6041403) und Norbert
Reinwarth zusammengestellt. Hier hat die vertragliche Bindung
der musikalischen Begleitung Priorität. Auch keine leichte Auf-
gabe in der aktuell unsicheren Lage. In den nächsten Wochen
werden zudem viele Gespräche stattfinden, um die Bilder des
Umzuges mit Leben zu füllen. Sollten Sie sich einbringen wollen
oder angesprochen werden, bitten wir Sie bereits heute um Ihre
tatkräftige Unterstützung.

Wir hoffen, dass wir mit dem folgenden Ablauf nicht nur das In-
teresse aller Gahlenzerinnen und Gahlenzer, sondern auch zahl-
reicher Gäste aus Oederan, den anderen Ortsteilen und der
Nachbarkommunen wecken können. 

Den Auftakt bildet wie gewohnt das Schützenfest, welches die
Schützengesellschaft vom 17.06. bis 19.06.2022 veranstalten
wird. In der folgenden Festwoche vom 20.06. bis 25.06.2022
werden sich die Vereine und Einrichtungen präsentieren und das
Vereins- und Dorfleben für alle Besucherinnen und Besucher er-
lebbar machen. 

Am Montag (20.06.2022) feiert die Kindertagesstätte Gahlenz ihr
60-jähriges Bestehen und wird dabei durch die Freiwillige Feu-
erwehr Gahlenz unterstützt. Am Dienstag (21.06.2022) organisie-
ren die Senioren ein geselliges Beisammensein bevor am

Mittwoch (22.06.2022) der Turn- und Sportverein ein großes Fa-
miliensportfest für Jung und Alt ausrichtet. Der Donnerstag
(23.06.2022) steht ganz im Zeichen der Landwirtschaft mit dem
Doppeljubiläum 30 Jahre Dorfmuseum und 30 Jahre BEGA Gah-
lenz. Der Heimatverein wird diese Veranstaltungen tatkräftig un-
terstützen. Am Freitag (24.06.2022) wird es eine
Abendveranstaltung in der Festhalle geben, die hoffentlich auch
viele Gäste aus dem Umland nach Gahlenz locken wird. Das
große Klassentreffen aller Jahrgänge am Samstag (25.06.2022)
bildet zusammen mit dem Festumzug am Sonntag (26.06.2022)
den Höhepunkt eines jeden Schul- und Heimatfestes.

Wir werden Sie in Zukunft nicht nur im Amtsblatt, sondern auch
via facebook und instagram über den weiteren Fortgang der Pla-
nungen informieren und hoffen, dass Sie auch alle ehem. Gah-
lenzerinnen und Gahlenzer in Ihrem Freundes-, Bekannten- und
Verwandtenkreis auf dem Laufenden halten.

Lars Veit & Thomas Scheumann
Organisationsteam Schul- und Heimatfest 2022

Planungen für das Schul- und Heimatfest in Gahlenz

Foto: Erik Wildfeuer

ANZEIGEN
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Dachsanierungen im Dorfmuseum Gahlenz gefördert
Das „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftli-
che Museen 2021“, förderte im vergangenem Jahr aus Mitteln
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) die Sanierung von Dachflächen im Dorfmuseum
Gahlenz in Höhe von 30.383,40 Euro. Die Dachflächen des
Wohnstallhauses und der Hauptscheune waren aufgrund der ab-
gelaufenen Lebenszeit an mehreren Stellen undicht und Feuch-
teschäden im Dachinnenbereich zusehends sichtbar.  Aufgrund
des ausgeschöpften Förderbudgets, konnte vorerst nur für die
schlechtere Rückseite des Wohnhausdaches eine Förderung be-
antragt werden. Mit Bewilligung der Fördermaßnahme und An-
gebotseinholung, erhielt die Dachdeckerfirma Andre Helbig in
Gahlenz den Zuschlag für die Sanierungsmaßnahmen. Im ersten
Bauabschnitt im Oktober 2021 begannen die  Abbrucharbeiten
der alten Dacheindeckung am Scheunendach. Bevor die Neu-
eindeckung des Daches mit Bitumenschindeln erfolgte, musste
die komplette Dachschalung sowie verfaulte Pfettenköpfe und
Ortssparren im Bereich der Dachüberstände erneuert werden.
Bei noch halbwegs guter Witterung begannen Anfang Dezember
die Sanierungsarbeiten am Schieferdach an der Rückseite des
Wohnhauses. Nach dem Abtragen der alten Schiefer, Dachpapp-
unterlage und Holzschalung kamen weitere Schäden am Dach-
stuhl zum Vorschein. Ein schadhafter Sparren musste komplett
freigelegt und ausgewechselt werden.

Dafür mussten Teile der Dauerausstellungen im Dachbereich zu-
rückgebaut und geschützt werden. Abschließend erneuerte die
Dachdeckerfirma Andre Helbig in Gahlenz die Dachentwässe-
rung und die Firma Elektrotechnik Mike Wessel in Oederan den
Blitzschutz an beiden Gebäuden. Die Gesamtkosten für die Sa-
nierung der Dächer betrugen insgesamt 46.332,36 €.

Rückblickend sind wir sehr dankbar für die finanzielle Zuwen-
dung durch den Bund und die kompetente und fachgerechte
Umsetzung der Baumaßnahmen durch alle beteiligten Firmen.

Auf den Weg gebracht wurde das „Soforthilfeprogramm für Hei-
matmuseen und landwirtschaftliche Museen“ in den Jahren 2020
und 2021 infolge einer Bedarfserhebung für Museen und Archäo-
logie in ländlichen Räumen vom Deutschen Verband für Archäo-
logie (DVA) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Museumsbund (DMB). An der Bedarfsanalyse nahmen im Jahr
2019 insgesamt 338 Einrichtungen in ländlichen Räumen aus
allen Bundesländern teil. Die hohe Beteiligung war ein Indiz für
den hohen Bedarf der Museen und archäologischen Stätten zur
Förderung im investiven Bereich. Die Förderungen richten sich
gezielt an landwirtschaftliche Museen in Städten und Gemeinden
mit bis zu 30 000 Einwohnern oder Orten mit ländlichem Charak-
ter. Ausstellungsschwerpunkte müssen mit den Themen Land-
wirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung oder Gartenbau
verknüpft sein. Hierbei war das Dorfmuseum Gahlenz mit seinem
musealen Konzept absolut richtig und das Förderprogramm
passgenau.

Beate Mühl
Dorfmuseum Gahlenz

Durchführung des Förderprogramms durch:

❑

Informationen aus dem Dorfmuseum Gahlenz

Ansicht Dreiseitenhof Dorfmuseum Gahlenz (Foto: Beate Mühl)

Scheune – Neueindeckung mit Bitumenschindeln (Foto: Beate Mühl)

Rückseite Wohnhaus – Neueindeckung mit Naturschiefer (Foto: Beate
Mühl)
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Wir wünschen allen Mitgliedern, Kamera-
dinnen und Kameraden sowie unseren
Sponsoren ein gesundes neues Jahr
2022. Wir möchten uns für die Unterstüt-
zung des Vereins bedanken. Natürlich
wünschen wir den Bewohnern der Ge-
meinden Oederan alles Gute und viel Ge-
sundheit. Unsere Hoffnung ist groß, dass
wir im Jahr 2022 unsere Veranstaltungen
mit Ihnen wieder feiern dürfen.

Der Ortsverband der FFW Memmen-
dorf möchte sich gern vorstellen.

Wer sind wir? Wir sind ein eingetragener
Verein mit 26 Mitgliedern.

Was machen wir? 
• Wir unterstützen die FFW und Jugend-

feuerwehr im finanziellen Rahmen.
• Wir veranstalten unser Osterfeuer und

Schwibbogenfest.
• Wir organisieren Kameradschafts-

abende und Jubiläen der Feuerwehr.
• Jedes Jahr gibt es eine Busausfahrt mit

kulturellem Programm.
• Wir pflegen die historische Technik der

Feuerwehr. 

Vielleicht haben wir Ihr Interesse geweckt.
Und NEIN Sie müssen nicht mit ausrük-
ken, wenn die Sirene geht. Jede helfende
Hand ist bei uns gern gesehen, egal ob
mit Muskelkraft, Köpfchen oder finanziell.
Sie können sich gern unter ffwv-mem-
mendorf@web.de bei uns melden. 

Es grüßt der Vorstand
Martin Döring 

Am 18.12.2021 war es endlich soweit. Der
Weihnachtsmann und sein Wichtel mach-
ten sich mit ihrem „roten Rentier“ auf den
Weg!

Der Ortsverband der Freiwilligen Feuerwehr Memmendorf e.V. informiert

Foto: A. Seifert

Faschingsklub Frankenstein e.V.

Ihr Ziel war es, den Kindern und Jugend-
lichen der Jugendfeuerwehr Memmendorf
einen Besuch abzustatten. Dies geschah
natürlich unter Einhaltung aller hygieni-
schen Maßnahmen! So sollte den Kindern
und Jugendlichen für ihre tolle Arbeit und
Einsatzbereitschaft trotz schwieriger Zei-
ten einfach einmal „Danke“ gesagt wer-
den. 
Wir hoffen, unsere kleine Überraschung ist
uns gelungen. Weiterhin freuen wir uns auf
eine weitere tolle Zeit mit Euch!

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen
Personen bedanken, die unsere „Überra-
schungsaktion“ möglich gemacht haben. 

Wir wünschen allen einen guten Start ins
neue Jahr, vor allem bleibt gesund.

Euer Jugendwart
Andreas Seifert ❑
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Der Kreistag hat die Anpassung der Ab-
fallgebühren im Landkreis Mittelsachsen
zum 1. Januar 2022 beschlossen. Diese
gelten für die kommenden zwei Jahre. Die
monatliche Festgebühr für die Restabfall-
behälter bleibt unverändert, es steigen al-
lerdings die Kosten für die Entleerung der
Behälter. Für einen 80-Liter-Restabfallbe-
hälter beträgt die Kostensteigerung 
0,38 Euro je Leerung. Anlass für die Erhö-
hung sind unter anderem die gestiegenen
AWVC-Entsorgungsgebühren und Ener-
giekosten. Trotz der Preisanpassung bie-
tet der Landkreis Mittelsachsen weiterhin
eine der günstigsten Abfallgebühren im
Freistaat Sachsen. Zugleich wird die Ab-
gabe von Grünschnitt auf den Wertstoff-
höfen günstiger: Die Gebühr sinkt von
20,50 Euro/m³ auf 16,50 Euro/m³.

Anpassung der Abfallgebühren ab 01.01.2022

❑

ANZEIGEN
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Unsere AKTUELLEN WINTER-WOHNUNGSANGEBOTE 

NEU! Tolle, seniorenfreundliche 3-Zimmer-Wohnung mit Süd-
balkon – ab Januar
Markt 14 – 2.OG – mit Fahrstuhl erreichbar
Die sehr schöne, helle 3-
Raum-Wohnung befindet sich
im Neubauteil des histori-
schen Gebäudes Markt 14
und hat vom Balkon einen
herrlichen Ausblick über den
angrenzenden Park. Die Ein-
bauküche kann übernommen
werden. Das Bad ist mit einer
bodengleichen Dusche aus-
gestattet. Zur Wohnung ge-
hört eine Bodenkammer. 
Wasch-und Trockenraum befinden sich im EG. Bei Verfügbarkeit
Stellplatz in TG möglich
Wohnfläche             ca. 74 m²
Miete                        405,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK             225,00 EUR einschl. 
HK/WW, Fahrstuhl, Hausreinigung
Gesamtmiete           630,00 EUR

NEU – Kaltmiete für 1 Monat geschenkt!
Helle, ruhige 2-Zimmer-Wohnung in 3-Familienhaus
Richard-Rentsch-Straße 15 – EG – verfügbar ab sofort
- Vermietung für den Eigentümer
Komfortabel und hochwertig ausge-
stattete 2-Raum-Wohnung in bevor-
zugter Wohnlage, Bad mit Wanne und
Dusche, Wohnzimmer Südseite,
Schlafzimmer zur ruhigen Gartenseite,
alle Räume mit großen Fenstern, Bo-
denbeläge Laminat, echtes Linoleum
und Fliesen.
Allen Mietern stehen Wasch- und Tro-
ckenraum, sowie eine Wäschespinne
im Garten zur Verfügung.
Die Nebenkosten werden durch sola-
rerhitztes Warmwasser und Eigenkompostierung reduziert.
Wohnfläche             ca.55 m²
Miete                        265,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK             110,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete           375,00 EUR

NEU! Kleine 2-Raum-Wohnung mit Balkon in ruhiger, „grü-
ner“ Wohnlage – Richard-Rentsch-Straße 81e – EG
Ab SOFORT ist eine kleine 2-Zimmer-
Wohnung mit Balkon im Ortsteil Gör-
bersdorf zu vermieten. Die Wohnung
ist mit ZH/ZWW, Bad mit Wanne,
Wohn-Schlafraum und geräumiger
Küche ausgestattet. 
Zu jeder Wohnung gehörten ein Mieter-
keller und ein PKW-Stellplatz. 
Wasch-, Trocken- und Fahrradraum
stehen allen Mietern im Haus zur Ver-
fügung
Wohnfläche             ca.45,50 m²
Miete                       222,50 EUR zzgl.
Vorausz.NK             140,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete           362,50 EUR
PKW-Stellplatz        15,00 EUR 

NEU! Barrierearme 2-Raum-Wohnung - mit Fahrstuhl er-
reichbar und PKW-Stellplatz im Grundstück 
Markt 4 – 2.OG
Die großzügige Wohnung ist durch die Zusammenlegung von 
2 kleineren Wohnungen entstanden, verfügt über ein Bad mit bo-
dengleicher Dusche, ein Gäste-WC, Küche und großzügigem
Wohn-und Schlafraum, Abstellraum in der Wohnung
Waschmaschinenraum, Bodenkammer, 2 große Sonnenterrassen
zur Nutzung für die Bewohner, 
PKW-Stellplatz im Grundstück (20,00 EUR/Monat)
Wohnfläche            ca.75 m²
Miete                      417,50 EUR zzgl.
Vorausz.NK            245,50 EUR einschl. HK/WW, Fahrstuhl und 
                              Hausreinigung
Gesamtmiete         663,00 EUR

Zentrumsnahe 3-Raum-Wohnung im EG
Kreuzgang 15
Praktische, kleine 3-Raum-Wohnung mit offenem Wohn- und Kü-
chenbereich, Bad mit Wanne, Keller, Trockenraum, komplett neu
vorgerichtet
Wohnfläche            ca. 57 m²
Miete                      285,70 EUR zzgl.
Vorausz.NK            160,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete         445,70 EUR

Zentral gelegene 2-Raum-Wohnung in modernem 4-Famili-
enhaus zu vermieten
- Vermietung für den Eigentümer
Tuchmachergasse 7 – 1.OG
Sehr schöne, renovierte 2-Raum-Wohnung, sonnig und modern
ausgestattet ab Januar zu vermieten. Alle Räume mit Fenster,
Bad mit Wanne, Trockenraum, Parkplatz bei Verfügbarkeit im
Grundstück
Wohnfläche           ca. 55 m²
Miete                      320,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK           160,00 EUR
Gesamtmiete         480,00 EUR

Frankenberger Straße 2
Wir vermieten für den Eigentümer eine 2-Zimmer-Wohnung im
1.OG und eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im Dachge-
schoss. Beide Wohnungen haben einen individuellen Zuschnitt,
sind renoviert, haben separate Abstellkammern und einen PKW-
Stellplatz bzw. Garage im Grundstück.
3-Raum-Wohnung
Wohnfläche           ca. 85 m²
Miete                      408,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK           190,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete         598,00 EUR

2-Raum-Wohnung
Wohnfläche            ca. 50 m²
Miete                      242,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK           129,80 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete          371,80 EUR

NEU! Geräumige 2-Raum-Wohnung mit Balkon und PKW-
Stellplatz
Richard-Rentsch-Straße 81 c – 1. OG
Schöne, helle 2-Zimmer-Wohnung in ruhiger Wohnlage in kleiner
Wohnanlage im Ortsteil Görbersdorf, Balkon am Wohnzimmer auf
der Südseite, Bad mit Wanne, geräumige Küche, Wasch-, Tro-
cken-, Fahrradraum, großer Mieterkeller, PKW-Stellplatz am Haus

Stadtbau- und Wohnunggesellschaft Oederan mbH
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Wohnfläche                 ca. 63 m²
Miete                           313,95 EUR zzgl. 
Vorausz. NK                160,00 EUR
Gesamtmiete               473,95 EUR
PKW-Stellplatz            15,00 EUR

Sonnige Innenstadtwohnung mit besonderem Flair zu ver-
mieten
Mühlberg 1 – DG

Sehr schöne, helle und individuell gestaltete 2-Raum-Wohnung
im Zentrum, Bad mit Wanne und Fenster, Küche mit Fenster, Ab-
stellraum in der Wohnung

Wohnfläche                 ca. 65 m²
Miete                           329,00 EUR zzgl.
Vorausz.NK                  175,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete               505,00 EUR

PKW-Stellplatz in der Innenstadt
Im rückwärtigen Rathausbereich ist ein PKW-Stellplatz für 
25,00 EUR/Monat zu vermieten

Komplett neu renovierte 2-Zimmer-Wohnung mit Weitblick
vom sonnigen Balkon
Lessingstraße 76 – 3.OG rechts
Praktische 2-Zimmer-Wohnung mit neuem, großem Balkon,
neuen Innentüren, Fenstern, Bodenbelägen und Badausstattung
ab sofort zu vermieten!
Kostenfreie PKW-Stellplätze am Haus, kurze Wege zu Einkaufs-
möglichkeiten, gute Verkehrsanbindung
Wohnfläche                 ca. 52 m²
Miete                           267,15 EUR zzgl.
Vorausz. NK                 134,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete               401,00 EUR

Zentral gelegene, individuelle 3-Raum-Wohnung
Große Kirchgasse 1
- Vermietung für den Eigentümer
Beste Innenstadtlage mit Blick auf den Markt und über die Dä-
cher von Oederan. Diese schöne 3-Raum-Wohnung mit großen
Räumen bietet viel Platz zum Gestalten und für die Familie. Das
Badezimmer ist individuell geschnitten, mit einem Dachfenster
und einer Badewanne ausgestattet. Geräumige Küche, großes,
helles Wohnzimmer, Kinderzimmer, Keller, Boden, Abstellraum in
der Wohnung
Wohnfläche                ca. 81 m²
Miete                          nur 328,00 EUR zzgl.
Vorausz. NK                165,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete              493,00 EUR

Maissonette-Wohnung in zentraler Lage mit sehr schönem
Innenhof
Markt 9 – 2.OG
Tolle Wohnung für junge Leute! 3-Raum-Wohnung mit Bad und
Gäste-WC
Separate Etagenheizung je Wohnung
Wohnfläche             ca. 83 m²
Miete                       400,00 EUR zzgl.
Vorausz. BK            145,00 EUR zzgl. individuelle Heizkosten
Gesamtmiete          545,00 EUR 

3-Raum-Wohnung mit herrlichem Ausblick
Wiesenstraße 1
- Vermietung für den Eigentümer
Schöne 3-Zimmer-Wohnung in gepflegtem Mehrfamilienhaus. In
der Wohnung müssen noch Renovierungsarbeiten ausgeführt
werden, ggf. Abstimmung mit zukünftigen Mietern möglich
Wohnfläche            ca. 67 m²
Miete                      323,40 EUR zzgl.
Vorausz. NK           140,00 EUR einschl. HK/WW
Gesamtmiete          463,40 EUR

Büro- oder Gewerberaum
NEU – Markt 13 ca. 55 m², 2 Räume, WC, Miete nach Verein-
barung
Mühlberg 1                        ca.30 m², Miete nach Vereinbarung
Schulgasse 3                    ca.70 m², Miete nach Vereinbarung
Frankenberger Straße 2    ca.180 m², Miete nach Vereinbarung

ZUR INFORMATION:
Wir sind persönlich für Sie da!

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass wir in un-
serer Geschäftsstelle An der Kirche 6 zu den bekannten Öff-
nungszeiten persönlich für Sie da sind. 
Wir möchten Sie trotzdem bitten, Ihre Anliegen bevorzugt te-
lefonisch oder per Mail zu klären.
Bitte beachten Sie die geltenden Hygiene- und Abstandsre-
geln. 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Verständnis und
wünschen Ihnen für die Zukunft beste Gesundheit. 

Nähere Informationen zu unseren aktuellen Angeboten er-
halten Sie gern auf Anfrage und auf www.immobilien-
scout.de. Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren einen
Termin. Außerdem sind wir unter unserer E- Mail- Adresse
info@immobilien-oederan.de und auf Facebook zu erreichen.
Telefonisch sind wir unter Tel. 037292 50810 oder 50813 er-
reichbar. 
Besichtigungen werden unter Einhaltung der aktuellen Hy-
gienebestimmungen durchgeführt. Einen Termin können Sie
unter wochentags unter Tel.0172/ 9621868 vereinbaren. ❑
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Zu der Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Oederan OT Görbersdorf

am 18.03.2022, um 19:00 Uhr 
im Gasthof Franke in Görbersdorf

werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk Oederan / Görbersdorf gehören
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich
eingeladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
2. Kassenbericht der Jagdjahre 2020/2021/2022
3. Bericht des Jagdpächters
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Jagdpächters
6. Sonstiges
7. Schlusswort
8. Wildessen

Anmerkung
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch eine volljäh-
rige Person vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht ist
die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter
darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische
Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe
oder deren Beauftragte. 

Oederan, den 05.01.2022

Ralf Emele
Vorsitzender des Jagdvorstandes

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Jagdgenossenschaftver-
sammlung nur unter den Regelungen der zum Zeitpunkt gelten-
den Vorschriften der SächsCoronaSchVO stattfinden kann. ❑

Einladung zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung 
der Jagdgenossenschaft Oederan 

OT Göbersdorf
Zu der Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Kirchbach

am 01.03.2022, um 18:30 Uhr, 
Hausnummer 21 in Kirchbach

werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk Kirchbach gehören und auf denen
die Jagd uneingeschränkt ausgeübt werden darf, recht herzlich
eingeladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorstand und Fest-

stellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Jahresrückblick
3. Beschluss über Entlastung des Jagdvorstandes und des Kas-

senführers 
4. Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages 
5. Beschlussfassung über die Änderungen und Anpassungen

des Jagdpachtvertrages
6. Vorstellung der Jagdpachtbewerber und Begehungsschein-

anwärter
7. Beschlussfassung über die Pachtangebote
8. Sonstiges 

Kirchbach, den 11.01.2022

Thümer
Jagdgenossenschaft Kirchbach

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Jagdgenossenschaftsver-
sammlung nur unter den zum Zeitpunkt geltenden Vorschriften
der SächsCoronaSchVO stattfinden kann. ❑

Einladung zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung 
der Jagdgenossenschaft Kirchbach

ANZEIGEN
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Jubilare
Der Bürgermeister, die Mitglieder des Stadtrates sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
gratulieren allen Jubilaren in Oederan und den Ortsteilen 
im Monat Februar auf das Herzlichste.  ❑

Winterlied

Das Feld ist weiß, so blank und rein,
vergoldet von der Sonne Schein,

die blaue Luft ist stille:
Hell wie Krystall blinkt überall

der Fluren Silberhülle.

Der Lichtstrahl spaltet sich im Eis, 
er flimmert blau und rot und weiß

und wechselt seine Farbe.
Aus Schnee heraus ragt nackt und kraus

des dornengebüsches Garbe.

Von Reifenduft befiedert sind 
die Zweige rings, die sanfte Wind`

im Sonnenstrahl bewegen. 
Dort stäubt vom Baum der Flocken Flaum

wie leichter Blütenregen. 

Tief sinkt der braune Tannenast
und drohet mit des Schnees Last

den Wanderer zu  beschütten;
vom Frost der Nacht gehärtet 

kracht der Weg von seinen Tritten. 

Das Bächlein schleicht von Eis geengt:
voll lauter blauer Zacken hängt
das Dach; es stockt die Quelle;

im Sturze harrt, zu Glas erstarrt,
des Wasserfalles Welle. 

(Johann Gaudenz von Salis-Seewis)

ANZEIGEN

ANZEIGEN
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Kassenärztlicher Notfalldienst
Der Kassenärztliche Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag
und Donnerstag 19:00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14:00 Uhr
sowie Samstag, Sonntag, an gesetzlichen Feiertagen und
Brückentagen 7:00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag
7:00 Uhr.

Ärztliche Hausbesuche können während dieser Notfall-
dienstzeiten über die zentrale Hausbesuchsvermittlung 
Tel.-Nr. 116 117 (ohne Vorwahl) angemeldet werden. 

Für lebendsbedrohliche Fälle und Notfälle, bei denen eine
Krankenhauseinweisung von vornherein unabdingbar 
erscheint, steht weiterhin der Rettungsdienst unter der 
Rufnummer 112 zur Verfügung. 

Für Arztkonsultationen akut erkrankter Patienten, bei denen
Hausbesuche nicht angezeigt sind, stehen während der 
Notfalldienstzeiten nur noch die Notfallambulanzen der 
umliegenden Krankenhäuser zur Verfügung. ❐

Wochenenddienst der Zahnärzte

Bereitschaftsplan der Apotheken

Die Bereitschaftspläne der Zahnärzte finden Sie bei
Bedarf auf der Internetseite des Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Sachsen (KZV) unter: www.zahnaerzte-
in-sachsen.de oder in der Tagespresse.  ❐

vom 31.01.22; 8:00 Uhr bis 07.02.22; 8:00 Uhr
         Linden-Apotheke Zschopau, Beethovenstraße 2
         Tel.: 03725/23814

vom 07.02.22; 8:00 Uhr bis 14.02.22; 8:00 Uhr
         Apotheke an der Kuppe Gornau, Dittersdorfer Straße 9
         Tel.: 03725/344015 oder 344016

vom 14.02.22; 8:00 Uhr bis 21.02.22; 8:00 Uhr
         Amphora-Apotheke Niederwiesa, Dresdner Straße 6b
         Tel.: 03726/2318

vom 21.02.22; 8:00 Uhr bis 28.02.22; 8:00 Uhr
         Stadt-Apotheke Flöha, Rudolf-Breitscheid-Straße 38-40
         Tel.: 03726/2745 oder 2232

vom 28.02.22; 8:00 Uhr bis 07.03.22; 8:00 Uhr
         Apotheke am Brühl Oederan, Lange Straße 5
         Tel.: 037292/4139 oder 4130                                           ❑

Fest Darstellung des Herrn – Mariä Lichtmess
Mittwoch, 02.02.        18:00 Uhr        Hl. Messe in Flöha

5. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 05.02.         18:00 Uhr        Hl. Messe in Augustusburg
Sonntag, 06.02.         09:00 Uhr        Hl. Messe in Oederan
                                  10:30 Uhr        Hl. Messe in Flöha

Mittwoch, 09.02.        14:00 Uhr       Wochentagsgottesdienst in 
                                                          Oederan
Donnerstag, 10.02.    09:00 Uhr        Wochentagsgottesdienst in 
                                                          Flöha

6. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 12.02.         18:00 Uhr        Hl. Messe in Oederan
Sonntag, 13.02.         09:00 Uhr        Hl. Messe in Augustusburg
                                  10:30 Uhr        Hl. Messe in Flöha

Donnerstag, 17.02.    09:00 Uhr        Wochentagsgottesdienst in 
                                                          Flöha

7. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 19.02.         18:00 Uhr        Hl. Messe in Augustusburg
Sonntag, 20.02.         09:00 Uhr        Hl. Messe in Oederan
                                  10:30 Uhr        Hl. Messe in Flöha

Donnerstag, 24.02.    09:00 Uhr        Wochentagsgottesdienst in 
                                                          Flöha

8. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 27.02.         10:00 Uhr        Erstkommunionunterricht 
                                                          in Flöha
                                  18:00 Uhr        Hl. Messe in Oederan
Sonntag, 28.02.         09:00 Uhr        Hl. Messe in Augustusburg
                                  10:30 Uhr        Hl. Messe in Flöha           ❑

Katholische Kirche St. Johannis der
Evangelist Freiberg

Gottesdienststationen Flöha, Oederan,
Augustusburg und Eppendorf
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